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Ergänzende Erläuterungen zum Heilmittel-Katalog
Das im Katalogteil unter [A] aufgeführte vorrangige Heilmittel soll in erster Linie zur Anwendung kommen. Sind hier mehrere Heilmittel 
genannt (z. B. Allgemeine Krankengymnastik/Manuelle Therapie) können Sie eines dieser zur Verordnung auswählen. Ist die Durch-
führung des vorrangigen Heilmittels aus patientenindividuellen Gründen nicht möglich, so kann als Alternative eines der optionalen 
Heilmittel [B], z. B. Übungsbehandlung/Chirogymnastik verordnet werden. Zusätzlich zu [A] oder [B] kann zur Verbesserung der Thera-
pieeffizienz ein ergänzendes Heilmittel [C] verordnet werden, z. B. Eis/Elektrotherapie/Heiße Rolle. Nicht zulässig ist die gleichzeitige 
Verordnung eines vorrangigen Heilmittels [A] und eines optionalen Heilmittels [B] bei derselben Leitsymptomatik.
Liegen komplexe Schädigungsbilder vor, dann kann im Rahmen der physikalischen Therapie die standardisierte Heilmittelkombination [D]  
verordnet werden, soweit sie im Heilmittelkatalog als mögliches Heilmittel aufgeführt ist. Die gleichzeitige Verordnung einer standardi-
sierten Heilmittelkombination [D] mit einem weiteren „Einzel“-Heilmittel ([A], [B] oder [C]) ist nicht zulässig. Die Verordnungsmenge bei 
standardisierten Heilmittelkombinationen ist im Regelfall auf insgesamt 10 Behandlungseinheiten begrenzt, wobei diese auf mehrere 
Verordnungen (Erst- und Folgeverordnungen) verteilt werden können.
Wichtig: Der Heilmittelkatalog ist Bestandteil der Heilmittel-Richtlinien und somit verbindlich!
Einige Heilmittel werden im Heilmittelkatalog nur mit dem Sammelbegriff aufgeführt, z. B. „Wärmetherapie“, obwohl hierunter verschie-
dene Heilmittel fallen, wie z. B. Heißluft, Warmpackungen/Fango, Ultraschall, Heiße Rolle. Die gewünschte Therapieform sollte auch 
aus abrechnungstechnischen Gründen auf der Verordnung explizit aufgeführt werden. Elektrotherapie und Ultraschall-/Wärmetherapie 
können nicht als isoliertes Heilmittel verordnet werden.
Beispiel: Diagnose HWS-Syndrom (Diagnosegruppe: WS1; Leitsymptomatik = Schmerzen durch Gelenkfunktionsstörung (a) Auswahl 
des vorrangigen HM a KG/MT, ergänzendes HM a Wärmebehandlung; Gesamtverordnungsmenge (im Regelfall) a bis zu 6 Ein-
heiten; Frequenzempfehlung: mind. 2 x wöchentlich.
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Genehmigung der Krankenkasse bei 
Verordnungen (VO) außerhalb des Regelfalls
VO außerhalb des Regelfalls sind der zuständigen 
Krankenkasse vor Fortsetzung der Therapie zur Ge-
nehmigung vorzulegen. Sollte die Krankenkasse die VO  
ablehnen, werden dem Therapeuten die bis zum Zu-
gang der Ablehnung der Krankenkasse erbrachten Leis- 
tungen dennoch vergütet. Krankenkassen können auf die 
Vorlage zur Genehmigung verzichten. Eine Liste der ver- 
zichtenden Krankenkassen finden Sie auf der Hompage 
der KV Berlin unter Für die Praxis > VO > Heilmittel.

Bestätigung des Versicherten
Der Patient muss den Emfang der Behandlungsleistung 
je Behandlungstermin beim Therapeuten bestätigen.

Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie
Ist es aus Gründen, die Sie als Vertragsarzt nicht zu 
verantworten haben, nicht möglich, die vertragsärztlich 
verordnete Gruppentherapie durchzuführen, hat der 
Therapeut Sie zu informieren. Der Therapeut muss die 
Änderung auf der Rückseite des Verordnungsvordrucks 
begründen. Im Falle einer Wirtschaftlichkeitsprüfung 
dürfen Ihnen als Vertragsarzt nur die Verordnungsko-
sten zur Last gelegt werden, die Sie auch tatsächlich 
verordnet haben. Im Falle einer Änderung der Gruppen-
therapie- in eine Einzeltherapieverordnung durch den 
Therapeuten z.B. aufgrund organisatorischer Gründe, 
haben Sie als verordnender Arzt folglich nur die Verord-
nungskosten der deutlich günstigeren Gruppentherapie 
zu verantworten. Sie entlasten somit Ihre Richtgröße, 
denn tatsächlich ist die Gruppenbehandlung rund 70% 
günstiger als die Einzelbehandlung.
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Indikationsschlüssel Diagnose mit Leitsymptomatik, gegebenenfalls wesentliche Befunde
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Unterschrift und Stempel der Krankenkasse

Datum

Genehmigung der Krankenkasse bei Verordnung außerhalb des Regelfalles

Stempel und Unterschrift des Leistungserbringers

Die verordnete Behandlung
wird genehmigt.

Die verordnete Behandlung
wird nicht genehmigt.

Begründung bei Ablehnung

Bitte immer unmittelbar nach der Abgabe Ihrer Leistungen durch Unterschrift quittieren lassen!

Empfangsbestätigung durch den Versicherten
Ich bestätige, die im Folgenden aufgeführten Behandlungen erhalten zu haben
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Datum Maßnahmen (erhaltene Heilmittel, ggf. auch Hausbesuche) Unterschrift des Versicherten

Behandlungsabbruch am

Änderung von Gruppen- in Einzeltherapie

Abweichung von der Frequenz

Begründung:

Nach Rücksprache mit dem Arzt:

Datum

T T M M J J

T T M M J J
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Leitfaden zum Ausfüllen Muster 13
Patientendaten, Krankenversicherung, BSNR
LANR, Verordnungsdatum 
Zur Aufnahme der Personaldaten des Patienten werden aus-
schließlich die Daten der Versicherten-Chipkarte verwendet.

Verordnung (VO) im Regelfall
Eine Erst-VO liegt dann vor, wenn es sich um die erste Heil- 
mittel-VO für einen Patienten zu einer bestimmten Erkrankung 
handelt. Nach einer Erst-VO gilt jede weitere VO zur Behandlung 
derselben Erkrankung eines Patienten als Folge-VO. Dies gilt 
auch, wenn sich unter der Behandlung die Leitsymptomatik 
ändert und unterschiedliche Heilmittel zum Einsatz kommen. 
Folge-VO können bis zur Erreichung der Gesamtverordnungs-
menge des Regelfalls ausgestellt werden. Sie sind nur zuläs-
sig, wenn Sie sich zuvor erneut vom Zustand des Patienten 
überzeugt haben. 
Hinweise zur Verordnung im Regelfall: 
nEin Regelfall ergibt sich, wenn eine neue Erkrankung dia-
	 gnostiziert wird oder bei einem Rezidiv nach einer Behandlungs- 
	 pause von 12 Wochen. Änderungen des Therapieziels oder Än- 
	 derungen der Wahl des Heilmittels bedingen eine Folge-VO. 
nErhält ein Patient aufgrund mehrer unabhängiger Diagno-
	 sen jeweils Heilmittel, begründet jede Diagnose einen ge- 
	 trennten Regelfall. Die VO muss dann je Diagnose auf getrennten  
	 VO-Vordrucken erfolgen. Dies ist auch erforderlich, wenn zusätz- 
	 lich (aufgrund einer entsprechenden Diagnose) Maßnahmen  
	 der Ergotherapie oder der Stimm-, Sprech- und Sprach- 
	 therapie verordnet werden sollen. Zur Verordnung dieser  
	 Maßnahmen sind verschiedene Vordrucke zu verwenden.

Gruppentherapie
Nach Maßgabe der Heilmittel-Richtlinien können einige Heilmit-
tel als Einzel- aber auch als Gruppentherapie verordnet werden. 
Heilmittel, die insbesondere als Gruppentherapie erbracht wer-
den können, sind Übungsbehandlungen, allgemeine Kranken-
gymnastik, Maßnahmen der Stimm-, Sprech- und Sprachthe-
rapie sowie der Ergotherapie. Krankengymnastik am Gerät ist 
ausschließlich als Gruppentherapie verordnungsfähig.
Grundsatz: Ist Einzeltherapie medizinisch nicht zwingend indi-
ziert, ist aufgrund wirtschaftlicher oder gruppendynamisch ge-
wünschter Effekte Gruppentherapie zu verordnen (s. Rückseite).

Verordnungen außerhalb des Regelfalls
Abweichend von den Vorgaben des Heilmittelkatalogs können 
weitere Folge-VO ausgestellt werden, wenn das Therapieziel mit 
der VO-Menge im Regelfall nicht zu erreichen ist. Für solche VO 
außerhalb des Regelfalls muss eine medizinische Begründung 
mit einer prognostischen Einschätzung angegeben werden (sie- 
he Punkt 15). Diese begründungspflichtigen VO müssen vor der 
Fortsetzung der Therapie (vom Patienten oder einer von ihm be-
auftragten Person) der zuständigen Krankenkasse zur Genehmi-
gung vorgelegt werden, sofern die Krankenkasse nicht auf den 
Genehmigungsvorbehalt verzichtet hat (s. Rückseite).

Beginn der Therapie
Wird vom verordnenden Arzt kein Datum eingetragen, muss die 
Therapie innerhalb von 10 Tagen (Physikalische Therapie) bzw. 
14 Tagen (Stimm-, Sprech- und Sprachtherapie sowie Ergothe-
rapie) bzw. 28 Tagen (podologische Therapie) nach Ausstellung 
der VO beginnen. Die Frist kann kürzer oder länger sein, sollten 
medizinische oder organisatorische Gründe hierfür vorliegen 
(z.B. viele Feiertage in der Frist).

Hausbesuche
Der Hausbesuch des Therapeuten ist verordnungsfähig, wenn 
medizinisch zwingende Gründe vorliegen. Organisatorische oder 
soziale Gründe begründen keine VO eines Hausbesuchs. Das 
gilt auch für Personen, die in sozialen Einrichtungen (z.B. Hei-
men) leben (weitere Informationen auf der Internetseite der KV 
Berlin unter Für die Praxis > VO > Heilmittel).

Heilmittel nach Maßgabe des Katalogs 
Die zulässigen Heilmittel ergeben sich aus der Leitsympto-
matik bzw. dem hieraus folgenden Behandlungsziel. Der  
Heilmittelkatalog sieht zur indikationsbezogenen Behandlung der 
Patienten bei der Auswahl der Heilmittel eine Rangfolge vor, die 
– auf der Grundlage von jahrelangen Erfahrungen aus der Praxis 
– zwischen vorrangigen (am ehesten/häufigsten), optionalen (al-
ternativen) und ergänzenden Heilmitteln unterscheidet (weitere 
Informationen: s. Rückseite).

Therapiedauer
Die Angabe der Thera-
piedauer ist in Abhän- 
gigkeit zur Diagnose 
den Heilmittel-Richt-
linien zu entnehmen. 
Die Zeitangaben bezie-
hen sich auf die reine 
Behandlungszeit (ohne 
Vor- und Nachberei-
tungszeiten).

Therapiefrequenz (Anzahl pro Woche)
Die Therapieeinheiten pro Woche müssen vorgegeben werden. 
Empfehlungen können dem Heilmittelkatalog entnommen wer-
den.

Abrechnung des Therapeuten
Dieser Bereich wird vom Therapeuten ausgefüllt.

Indikationsschlüssel 
Der Indikationsschlüssel des Heilmittelkataloges (z.B. WS1a, 
SP5, PS1) ergibt sich aus der Diagnosegruppe (2 oder 3 Zeichen) 
und der Leitsymptomatik (1 Zeichen). Der Indikationsschlüssel ist 
zwingend anzugeben und ersetzt nicht die Angaben von Diagno-
se und Leitsymptomatik auf der Verordnung (siehe Punkt 13).
Beispiel: Ein Fall wird der Diagnosegruppe „Wirbelsäulener-
krankungen mit prognostisch kurzzeitigem Behandlungsbedarf“ 
(WS1) bei Leitsymptomatik „Funktionsstörungen/Schmerzen 
durch Gelenkfunktionsstörung“ (a) zugeordnet. Indikations-
schlüssel = WS1a. 
Hinweis: Der Indikationsschlüssel hat keinen Bezug zum ICD-10.

Diagnose und Leitsymptomatik, Befunde
Die Indikation ergibt sich immer aus der Diagnose und der hiermit 
einhergehenden Leitsymptomatik (Schädigung/Funktionsstö-
rung). Leitsymptomatik und Therapieziel sind die entscheidenden 
Kriterien für die Auswahl des zu verordnenden Heilmittels. Zur ef-
fizienten und nahtlosen Aufnahme der Therapie sollten auch alle 
Angaben über weitere relevante Befunde/Begleiterkrankungen 
aufgeführt werden.

Spezifizierung der Therapieziele
Gehen die Therapieziele im Einzelfall nicht eindeutig aus der Di-
agnose und Leitsymptomatik des Heilmittelkatalogs hervor, kön-
nen Sie hier diese Ziele näher erläutern.

Medizinische Begründung bei VO außerhalb des
Regelfalls
Hier erfolgt die Angabe der medizinischen Begründung bei VO 
außerhalb des Regelfalls (siehe Punkt 4). Diese sollte
ndifferenziert sein, 
neine prognostischen Einschätzung enthalten („rehabilitatives 
	 Potenzial“), 
nsich auf den individuellen Einzelfall beziehen.
Reicht der Platz auf dem Vordruck nicht aus, kann die Begrün-
dung auf einem Zusatzblatt erstellt bzw. fortgesetzt werden. Die 
medizinische Begründung sollte sich orientieren
nam festgestellten Therapiebedarf, 
nan der Therapiefähigkeit, 
nan der Therapieprognose unter Berücksichtigung des ange-
	 strebten Therapieziels. 
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von der Behandlungsfrequenz so zu bemessen, dass eine ärzt-
liche Untersuchung längstens nach 12 Wochen – gerechnet ab 
Behandlungsbeginn – erfolgt.

Therapiebericht
Sie können festlegen, 
ob Sie vom Thera-
peuten nach Abschluss 
der Behandlungsserie 
einen Therapiebericht 
erhalten möchten. 
Hinweis: Die Kosten 
des Berichts können 
Ihre Richtgrößensum-
me belasten.

Verordnungs-
menge
Bei der Angabe der 
VO-Menge bei VO in-
nerhalb des Regelfalls 
gelten die Vorgaben 
des Heilmittelkatalogs. 
Hinweis: Je nach Indi-
kation und Art der VO 
(Erst-, Folge-VO) kann 
diese Menge variie-
ren. Prüfen Sie auch, 
ob eine geringere 
VO-Menge für den 
Therapieerfolg aus-
reichend ist. Bei 
VO außerhalb des 
Regelfalls sind die 
VO-Menge sowie die  
Frequenz individuell 
festzulegen. Die VO-
Menge ist abhängig  
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